
Sonnabend,

Amtlicher Ceil.
Ausführungsanweiſung

zur Verordnung über die Regelung
des Fleiſchverbrauchs

vom 2. Mai 1917 Reichs Geſetzbl. S. 387).
Zu S 9. Gemeinſchaftliche Selbſtverſorgung liegt vor,

wenn die Wirtſchaftsführung gemeinſam iſt, alſo das Schwein
in einer Wirtſchaft gehalten wird, die völlig gemeinſam von
verſchiedenen Perſonen betrieben wird. Dies gilt bei meh
reren Miteigentümern und Mitpächtern auch dann, wenn
einzelne dieſer Perſonen nicht am Mäſtungsorte ſelbſt wohnen,
ſolange ſie nur die Wirtſchaft mitbetreiben.

Gemeinſchaftliche Selbſtverſorgung iſt auch dann noch
möglich, wenn nicht die ganze Wirtſchaftsführung der Be
teiligten gemeinſam iſt, ſondern nur die Bewirtſchaftung der
Schweinemäſtungen gemeinſam erfolgt. Zur Gemeinſamkeit
der Mäſtung in dieſem Falle gehört, daß alle weſentlichen
Vorgänge der Mäſtungen gemeinſam durchgeführt werden,
daß alſo das Tier gemeinſam beſchafft wird, der Stall ge
meinſam bereitgeſtellt wird und die Fütterung und Be
dienung gemeinſam oder durch gemeinſame Organe durch
geführt wird. Es genügt alſo nicht, daß ſich einzelne nur
mit Geld oder Futterbeſchaffungen beteiligen.

Dieſe Gemeinſamkeit ſetzt mithin eine nahe wirtſchaftliche
Beziehung zu der gemeinſamen Schweinehaltung voraus.

Die Anerkennung als Selbſtverſorger hat, ſoweit Kranken
häuſer und ähnliche Anſtalten für die von ihnen zu ver
köſtigenden Perſonen ſowie gewerbliche Betriebe für die Ver
ſorgung ihrer Angeſtellten und Arbeiter die Selbſtverſorgung
durch Schlachtung von ſelbſtgemäſteten Rindern, mit Aus
nahme von Kälbern bis zu ſechs Wochen vornehmen wiollen,
durch die Provinzialfleiſchſtellen, in den Regierungsbezirken
Caſſel und Wiesbaden durch die VBejzirksfleiſchſtellen, im
Regierungsbezirk Sigmaringen durch den Regierungspräſi
denten, zu erfolgen

Zu S. 9 Selbſtverſorger bedürfen zu Hausſchlacht-
uUngen von Rindern, Kälbern, Schweinen und Schafen der

Genehmigung des Kommunalverbandes.
Bei Einholung der Genehmigung iſt das ungefähre
Lebendgewicht des Schlachttieres und die Zahl der Wirt
ſchaftsangehörigen des Haushaltes, für den die Schlachtung
erfolgt, oder der zu beköſtigenden Perſonen (S 9 Abſ. 2
Satz 2 der Verordnung), ſowie der Zeitpunkt, bis zu dem
der Selbſtverſorger aus früheren Hausſchlachtungen noch mit
Fleiſch verſorgt iſt, anzugeben. Gleichzeitig iſt in dem An
trage anzugeben 10a Abſ. in welcher Zeit der
Selbſtverſorger die Vorräte verwenden will und ob und
wieviel Fleiſchkarten er noch weiter zum Bezuge von
Friſchfleiſch wöchentlich belaſſen haben möchte (Teilſelbſt
ſorger). Auf dem Antrage iſt vom Gemeinde (Guts) Vor
ſtand zu beſcheinigen, daß der Selbſtverſorger das Tier
abgeſehen von Kälbern in ſeiner Wirtſchaft mindeſtens
ſechs Wochen, und wenn die Schlachtung nach dem 30. Sep
tember 1917 erfolgt, mindeſtens drei Monate gehalten hat.

Die Genehmigung iſt zu verſagen, wenn infolge der
Hausſchlachtung der Fleiſchvorrat des Selbſtverſorgers die
ihm zuſtehende Fleiſchmenge 10 a) überſteigen würde
oder ein Verderben der Vorräte zu befürchten iſt. Jm
Falle, daß durch die Menge des aus der Hausſchlachtung
gewonnenen Fleiſches der Fleiſchvorrat des Selbſtverſorgers
die ihm nach J 104 zuſtehende Menge überſteigen würde,
iſt die Genehmigung jedoch nur zu erteilen, wenn der Selbſt
verſorger ſich verpflichtet, die überſchießende Menge entweder
gegen Entgelt an den Kommunalverband oder an die von
dieſem beſtimmte Stelle oder mit Genehmigung des Kom
munalverbandes an dritte Perſonen gegen Beibringung der
auf die überſchießende Menge entfallenden vollen Fleiſch
marken abzugeben.

Die Genehmigung der Hausſchlachtung hat ſchriftlich
zu erfolgen.

Beſchwerden gegen die Entſcheidung des Leiters des
Kommunalverbandes ſind an den Regierungspräſidenten zu
richten. Gegen deſſen Entſcheidung iſt die weitere Beſchwerde
an die Provinzialfleiſchſtelle im Regierungsbezirk Caſſel
und Wiesbaden an die Bezirksfleiſchſtelle zuläſſig; deren
Entſcheidung iſt endgültig. Jm Regierungsbezirk Sigmaringen
iſt die Entſcheidung des Regierungspräſidenten endgültig

Die Schlachtung darf nur erfolgen, wenn dem Schlach
tenden vor der Schlachtung die ſchriftliche Genehmigung des
Kommunalverbandes vorgelegt worden iſt. Bei Tieren, die
der Schlachtvieh und Fleiſchbeſchau unterliegen, iſt die Ge
nehmigung außerdem dem Fleiſchbeſchauer vor der Schlach
tung, bei Tieren, die nur der Trichinenſchau unterliegen,
dem Trichinenbeſchauer vor der Beſchau vorzulegen.

Wird die Genehmigung dem Beſchauer nicht vorher
vorgelegt, iſt die Vornahme der Beſchau abzulehnen. Das
Fleiſch aus unerlaubten Hausſchlachtungen verfällt dem
Kommunalverbande. Ein Entgeld wird dafür nicht gezahlt.

den 1. Auguſt 1917.

Zu 8 9b Die Kommunalverbände haben die Haus
ſchlachtungen durch beſondere Ueberwachungsbeamte, für die
in erſter Linie die amtlichen Fleiſchbeſchauer in Betracht
kommen, zu überwachen. Dieſe Beamten haben ſich durch
Stichproben von der Richtigkeit der Anmeldungen durch die
Selbſtverſorger und von der Durchführung der zu S 9a
erlaſſenen Vorſchriften über die Genehmigung der Haus
ſchlachtungen zu überzeugen und, ſoweit ſie nicht ſelbſt die
Wägung vornehmen, die Feſtſtellung des Schlachtgewichts
zu überwachen

Die Feſtſtellung des Schlachtgewichts hat allgemein
nach den Beſtimmungen über das Schlachten und die Er
mittelung des Schlachtgewichts bei den einzelnen Tiergat
tungen, wie ſie in dem Erlaſſe des Herrn Miniſters für
Landwirtſchaft Domänen und Forſten vom 9. Juli
1900 I. A a 3525 II enthalten und den Provinzial
(Bezirks) Fleiſchſtellen in der Rundverfügung des Landes
fleiſchamts vom 19. Dezember 1916 A1 179416
mitgeteilt ſind, zu erfolgen.

Die amtliche Feſtſtellung und die urkundliche Be
glaubigung des nach dieſen Beſtimmungen ermittelten, ſoweit
irgend tunlich durch Wägung feſtgeſtellten Schlachtgewichts
erfolgt bei Tieren, die der Schlachtvieh und Fleiſchbeſchau
unterliegen, durch den Fleiſchbeſchauer, bei Tieren, die nur
der Trichinenſchau unterliegen, durch den Trichinenbeſchauer.
Die Fleiſchbeſchauer und die Trichinenbeſchauer haben die
ihnen vorgelegte Genehmigung (S 9 a) dem Selbſtverſorger
abzunehmen, auf der Genehmigung das von ihnen ermittelte
Schlachtgewicht amtlich zu beſcheinigen und die Genehmigung
dem Kommunalverbande oder der von dieſem beſtimmten
Stelle abzuliefern

Für die Fälle, daß die Schlachtung nach den beſtehen
den Vorſchriften weder der Fleiſchbeſchau noch der Trichinen
ſchau unterliegt und hiernach eine Zuziehung der Beſchauer
zur Gewichtsſeſtſtellung nicht zweckmäßig erſcheint, hat der
Kommunalverband Anweiſung zu erlaſſen, auf welche andere
Weiſe eine amtliche Feſtſtellung und Beſcheinigung des
Schlachtgewichts, etwa ch i Gemeindevor

Die Kommunalverbände haben Liſten über die von
ihnen genehmigten Hausſchlachtungen zu führen. Aus
dieſen Liſten muß für jede Hausſchlachtung erkenntlich ſein

a) die Zahl der Wirtſchaftsangehörigen, die durch den
Selbſtverſorger verſorgt werden.
das nach der Schlachtung feſtgeſtellte amtliche Ge
wicht des Schlachttieres,
die Menge des dem Selbſtverſorger angerechneten
Schlachtgewichts,

ch die Menge des
1. an den Kommunalverband abzugebenden
2. an Dritte gegen Fleiſchkarte Fleiſches,

die Zahl der dem Selbſtverſorger weiterbelaſſenen
oder zuzuteilenden Fleiſchkarten,
der Tag der Schlachtung, der Tag des Beginns
und des Endes der Anrechnungsdauer.

Die Provinzialfleiſchſtellen, in den Regierungsbezirken
Caſſel und Wiesbaden die Bezirksfleiſchſtellen, im Regierungs
bezirk Sigmaringen der Regierungspräſident, können den
Gebrauch eines beſtimmten einheitlichen Muſters für die
Liſtenführung vorſchreiben. Die genannten Behörden ſowie
in deren Auftrage die Kommunalaufſichtsbehörden, haben
die Befolgung der Vorſchriften in Abſ. 1 bis 4 und die
Liſtenführung (Abſ. 5) zu überwachen

S 10 a. Wegen Anerkennnng der Schlachtung auf die
dem Verſorgungsberechtigten und ſeinen Wirtſchaftsange
hörigen zuſtehende Fleiſchmenge, wegen Einziehung etwa zu
viel ausgegebener Fleiſchkarten und wegen Ablieferung der
die nach Abſ. 8 zuläſſigen Höchſtmenge überſchreitenden
Fleiſchmenge hat der Kommunalverband das Weitere zu
veranlaſſen

Zu Ueberwachung der Schlachtungen von Hühnern
zur Selbſtverſorgung und deren Anrechnung auf den zu
läſſigen Fleiſchverbrauch haben die Kommunalverbände die
nach den örtlichen Verhältniſſen gebotenen Anordnungen zu
treffen. Dabei kann beſtimmt werden, daß die Erfüllung
der im S 9 Abſ. der Verordnung vom 21. Auguſt 1916
vorgeſchriebenen Anzeigepflicht durch Eintragung in eine
von dem Selbſtverſorger zu führende und dem Kommunal
verbande vorzulegende Liſte erfolgt. Ueber die Verwendung
von Wildbret (Rot, Dam Schwarz und Rehwild) im
eigenen Haushalt und über die Abgabe an andere iſt von
dem Selbſtverſorger eine Liſte zu führen. Darin iſt auch
das Gewicht der zur Verwendung gelangten oder abgegebe
nen Tiere und bei Abgabe der Name des Empfängers an
zugeben dieſe Liſte iſt nach Vorſchrift des Kommunal
verbandes zur Einſicht vorzulegen.

Zu S 10b. Während zu S 9a Beſtimmungen ge
troffen ſind über die Abgabe von Fleiſch aus Hausſchlach
tungen, das dem Selbſtverſorger zur Selbſtverſorgung nicht
überlaſſen werden darf, weil dadurch ſein Fleiſchvorrat die
zuläſſige Menge überſteigen würde, wird in S 10b Be

ſtimmung über die Zuläſſigkeit der Abgabe von ſolchem
Fleiſch getroffen, das dem Selbſtverſorger zur Selbſt
verſorgung überlaſſen iſt. Auch von dieſem Fleiſch darf
der Selbſtverſorger gegen Entgelt nur an den Kommunal
verband oder mit deſſen Genehmigung abgeben. Die Ge
nehmigung wird der Kommunalverband in der Regel zu
erteilen haben, wenn als Empfänger Verwandte des Selbſt
verſorgers in Frage kommen.

Berlin, den 4. Juli 1917.
Der Miniſter für Handel und Gewerbe.

Der Miniſter des Jnnern.
Der Miniſter für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten

Bekanntmachung, betreſf. Kohlenanmeldung
der gewerblichen Betriebe.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Herrn
Reichskommiſſars für die Kohlenverteilung vom 17. Juni
d. Js. Kreisblatt Nr. 1389) machen wir hierdurch bekannt,
daß die Anmeldung des Kohlenverbrauchs der gewerblichen
Verbraucher (natürliche und juriſtiſche Perſonen) mit einem
monatlichen Verbrauch von über 10 Tonnen (1 Tonne
1000 Kilogramm) und darüber für Monat Auguſt mittels
amtlicher Meldekarten bis ſpäteſtens 5. nächſten Monats
und zwar für die Stadt Torgau durch die Ortskohlenſtelle
(Magiſtrat Torgau), für den übrigen Teil des Kreiſes
durch die Kriegswirtſchaftsſtelle (Kreisausſchuß Torgau)
zu erfolgen hat.

Die amtlichen Meldekarten für den Kreis, mit Aus-
nahme der Stadt Torgau, ſind von der Kriegswirtſchafts
ſtelle (Zimmer Nr. gegen eine Gebühr von 15 Pfg.
für vier zu ſammenhängende Karten zu beziehen.

Torgau, den 22. Juli 1917
Die Kriegswirtſchaftsſtelle. Wieſand.

Betriſft die Erteilung der Erlaubnis zum
Handel mit Tabakwaren.

Zur Bermedung o ne ugcheh
1917, betreffend den Handel mit Tabakwaren, auf ſolche
Betriebe, welche ſelbſthergeſtellte Tabakwaren, und auf
ſolche Betriebe, welche Tabakwaren direkt an den Ver
braucher veräunßzern, keine Auwendung findet. Hier
nach bedürfen Ladengeſchäfte, die Tabakwaren nicht an
Wiederverkäufer abſetzen, keiner Erlaubnis. Genehmigungs-
pflichtig iſt nur der Zwiſchenhandel mit Tabakwaren. Be
kriebe, welche Zwiſchenhandel betreiben, haben bezügliche
Anträge hierher einzureichen und dabei anzugeben

a) ob und ſeit wann Antragſteller eine im Handels
regiſter eingetragene Firma beſitzt,
ob er mit Tabakwaren vor dem April 1916
gehandelt hat und

c) für welche Zeit, für welches Gebiet und für welche
Tabakwaren die Erlaubnis erteilt werden ſoll.

Torgau, den 17. Juli 1917.
Der Königliche Landrat. Wieſand.

Zuckerumtauſchkarten.
Unter Bezugnahme auf die in Nr. 110 des diesfäh

rigen Kreisblattes abgedruckten Vorſchriften mache ich die
Ortsbehörden darauf aufmerkſam, daß bezügliche Karten
auf Antrag hier gegen Quittung abgefordert werden können.
Zum Bezuge ſolcher Karten ſind nur ſolche Perſonen be
rechtigt, welche ſich für länger als I Monat, jedoch
für kürzere Zeit als 6 Monate aus dem Kommunal
verband entfernen.

Zuckerumtauſchkarten werden jedoch nur für volle Ka
lendermonate (1. bis Ende des Monats) ausgegeben, wo
rauf die Ortsbehörden achten wollen.

Zieht eine mit einer Zuckerumtauſchkarte verſehene
Perſon zu, ſo iſt ihr gegen Abnahme dieſer Karte für die
Gültigkeitsdauer der letzteren eine Zuckerkarte des hieſtgen
Kreiſes zu verabfolgen. Die Zuckerumtauſchkarte iſt ſofort
an den Kreisausſchuß einzuſenden, damit die Erſtattung
des Zuckers herbeigeführt werden kann.

Torgau, den 283. Juli 1917.
Der Kreisgusſchußz. Wieſand.

Anzeige von Oelfrüchten.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntmach

ung vom 6. d. Mis. Kreisblatt Nr. 158 werden
diefenigen Landwirte hieſigen Kreiſes, welche Oelfrüchte
in Gewahrſam haben, erſucht, die betreffenden Mengen
nunmehr binnen 3 Tagen hierher anzuzeigen.

Torgau, den 26. Juli 1917.
Der Vorſitzende des Kreisausſchuſſes,

Königliche Landrat.
Veröffentlicht:

Annaburg, den 83. Auguſt 1917.
Der GemeindeVorſtand. J. V. Grune.



Drei Jahre Welktkrieg.
Drei Jahre im Weltkrieg, der Himmel in Glut,
Die Erde in ſtetem Erbeben,
So wälzt ſich noch fort die vernichtende Flut,
Zerſtörend das edelſte Leben.
Die Lüge ſo mächtig, der Feinde ſo viel,
Die Deutſchland gern ließen zerſchellen;
Doch ſetzte der Lenker der Schlachten ein Ziel
Und brach die anſtürmenden Wellen.

Warum dieſer Weltkrieg Und mußt es ſo ſein
So hört man oft Zaghafte fragen.
Ja merk' dirs als Deutſcher und präg es dir ein,
Daß wir ihn aufs tiefſte beklagen.
Doch birgt unſer Vaterland Schätze von Gold
Die möchte der Feind uns gern rauben:
Die Früchte des Geiſtes, der Tüchtigkeit Sold,
Die deutſche Art, Sitte und Glauden.

Da gilt es denn alles, gilt Heimat und Herd,
Für die ſchon die Väter geſtritten,
Darum iſt dies Erbteil uns heilig und wert,
Wert auch, daß wir darum gelitten.
Schon kommt es zum letzten entſcheidenden Schlag
Wir trotzen dem feindlichen Heere,
Es naht dann für uns der befreiende Tag,
Die Freiheit zu Land und zu Meere
Drum über ein Kleines, ihr Brüder im Feld,
Jhr Deutſchen im herrlichſten Lande,
Bald bricht es zuſammen, das feindliche Zelt,
Dann knüpfen uns friedliche Bande.
Wir heilen die Wunden, wir tragen die Laſt,
Die grimmig der Krieg uns geſchlagen
Jm rechten Verſtehen, im Schaffen ohn Raſt
Seh'n wir ein Neu Deutſchland uns tagen.

Die letzten und bedeutungsvollſten Worte
Baſſermanns.

Der kürzlich verſtorbene Reichstagsabgeordnete
Major Dr. Baſſermann äußerte kurze Zeit vor ſeinem
Ableben folgende Worte über unſere jetzige Kriegs
lage, die jeder Deutſche wiſſen muß

Durchhalten und Siegen und den Sieg reſtlos
ausnützen ſei zwingendes Gebot für die deutſche
Politik. Jn Jahrhunderten kehrt die Zeit ſo furcht
barer Kämpfe, aber auch die Möglichkeit, Deutſch
land größer und ſtärker zu machen, nicht wieder.
Nur jetzt nicht ſchwach und nachgiebig werden Was
man von der Minute ausgeſchlagen, bringt
e

olkes.“

Die Verbandstruppen unter ſich. S
Berlin, 25. Juli. Ein Mitarbeiter des Stock

holmer „Aftonbladet“, der in Geſellſchaft eines
höheren ruſſiſchen Offiziers von der mazedoniſchen
Front reiſte, erfuhr von dieſem folgendes

Der Offizier verließ Salonikt vor 6 Wochen,
beſuchte Frankreich und England und geht jetzt nach
Griechenland zurück. Die ruſſiſche Truppenſtärke
auf dem Balkan, die urſprünglich aus 4 Brigaden
beſtand, beträgt jetzt nur 10000 Mann. Die Ver
luſte ſind alſo große geweſen, hauptſächlich infolge
Wütens der Malaria. Die ſerbiſche Armee wird
auf etwa 15000 Mann gezählt, ihre Stimmung iſt
gedrückt. Zwiſchen Ruſſen und Franzoſen herrſcht
eine nahezu feindliche Stimmung. Die Jtaliener
ſind im Salonikiheere verhältnismäßig zahlreich
vertreten, genießen aber als Soldaten ein ziemlich
übles Ausſehen. Venizelo Heer iſt gering an Zahl
und beſteht aus ſchlechten und höchſt un zuverläſſigen
Elementen, die von ihren Bundesgenoſſen mit Ver
achtung betrachtet werden.

Jn Frankreich waren die ruſſiſchen Truppen,
die bei der letzten franzöſiſchen Offenſive von den
Franzoſen freudig geopfert wurden, aus der Front
gezogen und ſehr aufgereizter Stimmung gegen ihre
franzöſiſchen Wirte. Man ſollte die Bajonette gegen
die Franzoſen kehren, war die nicht ungewöhnliche
Aeußerung der aufgebrachten Ruſſen Auch die
Stimmung der Franzoſen gegen das ruſſiſche Militär
war vor Beginn der ruſſiſchen Offenſive alles an
dere als freundſchaftlich. Die franzöſiſchen Offiziere
erwiderten oft nicht den Gruß ihrer ruſſiſchen
Kameraden. Erſt während der ruſſiſchen Offenſive
ſind Gruß und freundliches Geſicht zurückgekehrt

e Die Srei.Sie waren des Hauſes Sonnenſchein
Seit ihrem erſten Schrei
Sie ſchauten ſo ſtrahlend ins Leben hinein
Die blonden Brüder, die drei
Sie zogen zuſammen ins Feld hinaus,
Die Herzen jubelnd und frei
Verödet, vereinſamt das Vaterhaus
Ohne die Söhne, die drei
Weit in Frankreich ein Kriegergrab
Heiß tobte die Schlacht vorbei
Dort ſenkt man zur letzten Ruhe hinab
Die deutſchen Helden die drei.

Hedda v. Schmid.
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Volks und Kriegswirtlſchaft.
X Rationterung der Druckfarbe. Der Bundesrat hat

den Reichskanzler ermächtigt, Herſtellung, Verkehr und Ver
brauch von Druckfarbe zu regeln Durch die Regelung ſoll
eine zweckdienliche Verteilung der Vorräte bewirkt werden.
Durch die Ausführungsbeſtimmungen wird die Kriegswirt
ſchaftsſtelle für das deutſche Zeitungsgewerbe, G. m b. H.
Berlin, dazu beſtimmt, die Verteilung der Druckfarbe und
der dazu notwendigen Stoffe gegenüber den gewerblichen
Betrieben, die Druckfarbe verwenden, zu regeln. Ab 1. Auguſt
dürfen ſolche Stoffe nur in den von der Kriegswirtſchaftsſtelle
feſtgeſetzten Mengen bezogen werden. Vorhandene Vorräte
kommen hierbei abzüglich einer Rücklage für drei Monate in
Anrechnung. Die über die Rücklage hinausgehenden Vorräte
dürfen nur mit Genehmigung der Kriegswirtſchaftsſtelle ver
wendet werden. Beſtellungen und Abruf auf Druckfarbe uſw.,
dürfen künftig nur durch Vermittlung der K. W. Stelle er
folgen. Der K. W. Stelle iſt hinſichtlich der Druckfarbe und
der übrigen erwähnten Stoffe ein Enteignungsrecht,
gegen Zahlung eines angemeſſenen Kbernahmepreiſes ein
geräumt,

Ammonigkverbrauch. Die Landwirte, die durch Ver
mittlung des Kriegsausſchuſſes im Jntereſſe der rn
des Olſaatenanbaues Ammoniak erhalten, werden darauf auf
merkſam gemacht, daß ihnen die Bezugsſcheine, die zum
Empfang des Ammonigk berechtigen.
einigung der deutſchen r Einfuhr F zugeſtellt werden. Auf den Bezugsſcheinen iſt die Verteilungsſtelle
angegeben, welche die Lieferung des Ammoniak bewirkt. Die
Scheine müſſen von dem Bezugsberechtigten den Verteilungs
ar ſofort eingereicht werden, die ohne Angabe der Scheine

as Ammoniak nicht liefern dürfen.

urch die Bezugsver

Vermiſchte Nachrichten.

o Ernſt Baſſermanns Beiſetzung. Freitag nachmittag
wurde in Mannheim die Leiche des in BadenBaden ver
ſtorbenen nationalliberalen Parteiführers beigeſetzt. An
dem Leichenzuge beteiligten ſich viele Parlamentarier, nicht
allein von der nationalliberalen, ſondern auch von anderen
Parteien. Außerdem waren Vertreter der Behörden,
rn des Verſtorbenen und zahlreiche hervorragende

erſönlichkeiten erſchienen
O Gute Kartoffelernte. Auf eine gute Kartoffelernte

rechnet man im Oſten der preußiſchen Monarchie. Ein
weſtpreußiſcher Gutsbeſitzer ſchreibt: Mittelfrühe, mittel
ſpäte, wahrſcheinlich auch ſpäte Kartoffelſorten werden in
dieſem Jahre im ganzen Oſten große Erträge bringen

o Städtiſche Schunhausbeſſerungs Werkſtatt für
Dresden. Der Rat der Stadt Dresden beabſichtigt, eine
ſtädtiſche Schuhausbeſſerungs-Werkſtatt einzurichten, um
den immer lauter werdenden Klagen über die Schuhmacher
abzuhelfen. Die Dresdener SchuhmacherJnnung legte
gegen dieſes Vorhaben Verwahrung ein. Die Schuhmacher
ſeien gern bereit, alle Arbeiten zu übernehmen, doch fehlten
Material und Arbeitskräfte.

o Das 1000. Schiff der Schichanwerke wird am
4. Auguſt vom Stapel laufen. Das erſte von Schichau

war der Schraubendampfer „Boruſſig
erſte auf einer preußiſchen Werft hergeſtellte eiſerne See
dampfer war. Das 100. Schiff wurde im Jahre 1876,
das 500, im Jahre 1893 erbaut, und das 1000. Schiff ſoll
nun am 4. Auguſt vom Stapel gelaſſen werden. Seit
Begründung der Schichau Werke im Jahre 1837 ſind von
denſelben für die bisher fertiggeſtellten 1000 Schiffe
Maſchinen von zuſammen rund fünf Millionen Pferde
ſtärken gebaut worden.

O Vorſicht bei ſtarken Arzneimitteln. Den preußi
ſchen Arztekammern iſt folgender Erlaß des Miniſters des
Jnnern zugegangen Arzneien, die ſtarkwirkende Mittel
enthalten, werden in Haushaltungen aus Unkenntnis oft
nicht vorſichtig genug aufbewahrt; erſt in jüngſter Zeit iſt
es vorgekommen, daß ſich Kinder, denen Fläſchchen mit
ſolchen Arzneien (atropinhaltiges Augenwaſſer) zugänglich
waren, durch den Genuß des Inhalts vergiftet haben
Es empfiehlt ſich daher, den Arzten nahezulegen, bei Ver
ordnungen ſtarkwirkender Arzneien zugleich die Belehrung
zu erteilen, daß die danach angefertigten Arzneien nach
jedesmaligem Gebrauch unter Verſchluß zu nehmen ſind

S Gegen die Preistreiber in Oſterreich. Vielfach ſind
in Oſterreich Kaufleute vom Militärdienſt enthoben oder
beurlaubt worden, um ihren Privatgeſchäften nachgehen zu
können. Nicht ſelten aber haben ſolche Enthobene mit dem
Entgegenkommen der Behörde argen Mißbrauch getrieben,
aben gewuchert und ſich Preistreibereien zuſchuldenDen laſſen. Eine neue Verordnung verfügt nun, daß

Anzeigen gegen beurlaubte Preistreiber dem Militärgericht
zu erſtatten ſind, dem allein die Enthobenen und Beur
ſaubten unterſtehen, und ferner, daß die zuſtändigen Stellen
von ſolchen Preistreibereirn verſtändigt werden, damit ſie
prüfen können, ob die Enthebung oder Beurlaubung nicht
zu widerrufen wäre.

o Bulgarenknaben als Lehrlinge in Deutſchland
Gute Erfahrungen hat man bisher mit den in Deutſchland
eingetroffenen jungen Türken gemacht. Der Zentralaus
ſchuß des Kriegswaiſenfonds in Sofig hat jetzt nun be
ſchloſſen auch vulgariſche Kriegswaiſen nach Deutſchland
zu entſenden. Sie ſollen in deutſchen Familien unter
gebracht werden und nach ihrer Begabung eine Ausbil
dung in einem Handwerk oder einem anderen Beruf
erfahren.

S Gute Ernteausfichten in Ungarn. Uber die Ernte
ausſichten in Ungarn liegen außerordentlich günſtige Nach
richten vor. Die Erntearbeiten gehen ungeſtört vor fich
Das Wetter iſt außerordentlich günſtig. Roggen und
Weizen wird im Ergebnis nach den bisherigen Er
fahrungen vollkommen vefriedigen. Auch die Qualitäten
find gut, für Gerſte und Hafer etwas ſchlechter jedoch
immer beſſer als man allgemein erwartete Dem Mais
ſind die RNiederſchläge ſehr zuſtatten gekommen. Die Spät
kartoffeln haben ſich gut erhalten.

S Männer vor dem Pflug. Am Menzberg bei Luzern
konnten, wie der Berner Bund meldet, wegen Pferde
mangels beim Ackern keine Pferde vorgefunden werden,
weshalb 14 Männer dem Pfluge vorgeſpannt werden
mußten

der zugleich der

Eine Antwort, die Hörner und Zähne hat. Ein
Frankfurter, der eine württembergiſche Sommerfriſche auf
zuſuchen gedachte und als vorſichtiger Mann ſich vorher
erkundigte, wie es mit der Verpflegung ſtehe, und ob er
insbeſondere Milch, Butter und Eier bekommen könne, er
hielt, wie die Frankf. Ztg. mitteilt, von dem treuherzigen
Gaſtwirt folgende geharniſchte Antwort:

„Bezugnehmend auf Jhre anfrage kann ich Jhnen keine
folge leiſten betreffſt fiehler Milch, Butter, Eier u. Jleiſch,
wir ſind im Kriegszuſtand, u. da muß ſich jedes mit ſeinen
Anſprüchen mäßigen. Die Penſion iſt 6,20 7,00 Mk. ge
boten kann nur das Geſetzl. erlaubte vom Kommunal
verbande jedem verſorgungsangehörigen zuſtehende. Er
forderlich ſind Amtliche Abmeldung vom Nahrungsmittel
amt, Reichs Gaſtbrodmarken, Reichsfleiſchmarken u. Zucker.
Glauben Sie, daß wir in uns noch Mäſten können,
den woh Wald iſt, kann auch nichts ſonſt wachſen.

tungsvoll N.
Laſſen Sie ſich vom Reichsernehrungsamt einen aus

weiß geben daß Sie mehr recht haben wie ein verſorgungs
berechtigter Einwohner, daß Sie es nötig haben recht fiehl
Milch Butter, Eier u. Fleiſch für ſich zu beanſpruchen.
Wir fügen uns mit I. Milch pro Tag, 8 gr. Butter pro
Tag, 26 Eier pro Jahr, u. 500 gr. Fleiſch in der Wocheu ſind auch noch da, u. ſind noch beſſer daran als woh
die Kanonen Jhre unweßen treiben.

Ein unglaubwürdiger Polizeibericht. In der Neuen
Badiſchen Landeszeitung vom 4. Juli iſt leſon: „Jn
einem Fabrikanweſen an der Scheibenſtraße brachte ein
255 Jahre alter verheirateter Eiſendreher von Käfertal die
linke Hand in eine Drehbank, wodurch dieſe erheblich ge
quetſcht wurde. Daß ein 2565 Jahre alter Mann noch
die Kraft haben ſollte, mit ſeiner linken Hand eine Dreh
bank erheblich zu quetſchen, das glauben wir ſelbſt einem
Polizeibericht nicht.

S Hiſtoriſche Bücherei der Stadt Lemberg. Der
Stadt Lemberg iſt als Vermächtnis eine Bücherei zu
gefallen, die mehr als 10 000 Bände umfaßt; ſie ſtammt
aus dem Beſitze von E. Barewicz, der urſprünglich
Journaliſt, dann Beamter der Lemberger Poſtdirektion ge
worden war. In Antiquariaten Lembergs, in Krakau, in
Breslau, in Poſen, in Wien und in Berlin ſuchte er nach
Büchern, die für die Vergangenheit Lembergs von Be
deutung waren, und in jahrelanger Arbeit hat er auf dieſe
Weiſe eine ſehr wertvolle Sammlung zuſammengebracht.

o Semeſterverlegung wegen Kohlenknappheit. Jm
Zuſammenhang mik der Knappheit an Heizſtoff iſt für die
heſſiſche Landesuniverſität in Gießen eine Verlegung des
kommenden Winterſemeſters angeordnet worden. Und
zwar iſt der Beginn der Vorleſungen erheblich früher,
ſchon auf den 1. Oktober, gelegt. Der Schluß des
Semeſters fällt entſprechend früher, auf den 2. Februar.
Die Weihnachtsferien ſind verkürzt. Dieſe Anderungen
werden in Ubereinſtimmung mit den preußiſchen Hoch
ſchulen vorgenommen

S Gräfin und Zigeunerprimas. Der Zigeunerprimas

Joſef Nygari in Hedenburg (Ungarn) r
Zigeunerprimas, Rudolf Nygari, war mit der inzwi chen
verſtorbenen Gräfin Feſtetics vermählt und wird in der
nächſten Zeit eine Fürſtin heiraten. Es gibt, wie man
ſieht, noch immer Romantik!

S Polniſche Briefmarken. Der Warſchauer Künſtler
verein erläßt mit Genehmigung des Verwaltungsleiters
im Generalgouvernement Warſchau ein Preisausſchreiben

ur Erlangung von Zeichnungen für polniſche Briefmarken.Hedingung iſt, daß die Zeichnungen der Marken, die die
polniſche Aufſchrift Königreich Polen tragen müſſen,
nach Gegenſtand und Form rein polniſch ſind.

o Nikolans Nikolajewitſch als Schriftſteller. Der
ehemalige ruſſiſche Generaliſſimus Nikolaus Nikolajewitſch
iſt, Petersburger Blättern zufolge, mit der Abfaſſung ſeiner
Lebenserinnerungen veſchäftigt. Außerdem arbeitet er an
einer umfangreichen Geſchichte der Regierungszeit des Ex
Zaren Nikolaus II. und an einer Schrift über den wirk
lichen Urheber des Weltkrieges. Was dabei wohl heraus
kommen wird

S Entdeckung einer antiken Stadt. Nach dem Ukrai-
niſchen Preßbureau entdeckte man in nächſter Nähe von
Eupatoria, der Hafenſtadt auf der Halbinſel Krim, die
Trummer einer antiken Stadt. Profeſſor Moiſſejeff, Mit
glied der archäologiſchen Kommiſſion, erſtattete Bericht über
dieſe bedeutſame Entdeckung; der Gelehrte erklärte, bei den
Ausgrabungen eines Teiles der Stadt ſei man auf koloſſale
Türme und äußerſt ſolide Mauern geſtoßen.

e

Bunte Zeitung.
Ein e en et folgenden Küchenzettel aufgeſtellt: nn bratet mit ihr die Fleiſchkarte und ſchlägt die

Eierkarte hinzu. Kartoffel und Gemüſekarte werden ab
gekocht und dazu gereicht. Zum Nachtiſch brüht man die
Kartoffelkarte heiß auf, fügt die Milchkarte hinzu, ſüßt mit

Ein Feldgrauer
„Man nimmt die

uckerkarte und bäckt die Brot und Semmelkarte hinein.Raghren wäſcht man ſich mit der Seifenkarte die Hände
und trocknet dieſe mit dem Bezugſchein ab.

Warnung vor der Benutzung von Rattenvertilgungs
mitteln. Seit einigen Jahren werden zur Bekämpfung
der Rattenplage bakterienhaltige Präparate, wie Ratin,
Liverpoolvirus, Damysbasillen u. g. in den Handel ge
bracht, die unter den Nagern tödliche, ſich von Tier zu
Tier verbreitende Krankheiten erregen, für den Menſchen
aber angeblich ungefährlich ſind. Wie von einigen Polizei
verwaltungen öffentlich bekanntgegeben wird, iſt die
Wirkung dieſer Mittel den Ratten gegenüber durchaus
micht zuverläſſig, es ſind aber durch unvorſichtiges Um
gehen mit dieſen Präparaten zahlreiche Jnfektionen von
Menſchen herbeigeführt worden, die die Erkrankung dieſer
Perſonen an arkuten, bisweilen mit typhusähnlichen Er
ſcheinungen verbundenen Darmnkatarrhen, in einigen Fällen
ſogar den Tod zur Folge hatten. Es muß deshalb vor
der Benuhung dieſer Präparate dringend gewarnt werden.

hat ſich mit der
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